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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Kohlmaier und Genossen vom 9. Juli 1980, 
Nr. 719/J, betreffend höhere Verzinsung der Mittel des Reservefonds für 
Familienbeihilfen, beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 1: 

Ich habe bereits in Beantwortung der Anfrage der Abgeordneten Dr. Kohlmaier 
und Genossen vom 2. Mai 1980, Nr. 534/J, ausgeführt, warum ich eine längere 
Bindung der Guthaben des Reservefonds für Familienbeihilfen nicht für vertr~t
bar erachte. Auch habe ich darauf hingewiesen, daß die Einrichtung der Reserve
fonds für Familiet'lbeihilfen nicht dazu führen sollte, alle Möglichkeiten der 
besten Verzinsung der Guthaben auszuschöpfen, wenn diese Möglichkeiten nicht 
der Zielsetzung der gesetzlichen Regelung entsprechen.Es erscheint mir daher 
nicht vertretbar,zwei Drittel der Guthaben des Reservefonds für Familienbei
hilfen für länger als ein Jahr bei der österreichischen Postsparkasse.zu binden. 
Dies umso mehr, als nach Ablauf der Habenzinsabkommen auch für eine zweijährige 
Bindungsdauer kein wesentlich höherer Zinssatz zu erreichen wäre als der mit der 
österreichischen Postsparkasse für eine einjährige Bindung vereinbarte. 

Zu 2: 

Nach Ablauf des Habenzinsabkommens wurden mit der österreichischen Postsparkasse 
unverzüglich Verhandlungen aufgenommen, um eine bessere Verzinsung des Guthabens 
des Reservefonds für Familienbeihi1fen zu erreichen. Auf·Grund des Ergebnisses 
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di eser Verhandl ungen w; rd das Guthaben se; t 1. Jul i 1980 - bei' Aufrecht
erhaltung der einjährigen Bindungsdauer - mit 7,25 v.H. verzinst_-Dieser 
-Zinssatz entspricht der derzeit von den Kreditinstituten öffentlich ange-
kündigten besten Verzinsung für einjährig gebundene Gelder. 
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